
03.02.2016 

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

Die Senatorin für Kinder und Bildung 

Die Senatorin für Finanzen 

Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit  

und Verbraucherschutz  

Konzept zur Mittelverwendung aus den 
Erlösen der Digitalen Dividende II 

Vorlage Nr. 19/091-L 

für die Sitzung der Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

am 10.02.2016 

Vorlage Nr. XX/XXX-L 

für die Sitzung der Deputation für Bildung und Kinder 

am 17.02.2016 

Vorlage für die Sitzung des Ausschuss 

für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit 

am 17.02.2016 

A. Problem 

Die bisher für DVB-T genutzten Frequenzen in den 700 MHZ Bereich wurden im 

Juni 2015 durch die Bundesnetzagentur zusammen mit weiteren Frequenzbän-

dern in den Bereichen 900, 1.500 und 1.800 MHz versteigert. Auf der Jahreskon-

ferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 15. – 17. 

Oktober 2014 in Potsdam wurde beschlossen, dass die Einnahmen aus der 
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Vergabe der 700 und 1500 MHz-Frequenzen hälftig zwischen Bund und Ländern 

aufzuteilen und für Zwecke des Breitbandausbaus und der Digitalisierung zu ver-

wenden sind. Nach dem Königsteiner Schlüssel ergab sich für das Bundesland 

Bremen in diesem Zusammenhang ein Erlös in Höhe von 5,991 Mio. Euro.  

Die Mittel werden vom Bund zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Ver-

fügung gestellt. Im Jahr 2015 erfolgte eine Zuteilung in Höhe von 3,039 Mio. €. Die 

restlichen Mittel werden in den Jahren 2016 und 2017 hälftig zugeteilt. Bei der Se-

natorin für Finanzen ist hierfür eine Haushaltsstelle eingerichtet. 

Für das Land Bremen ist sowohl die Erlösaufteilung als auch der thematische 

Rahmen der durch MPK-Beschluss festgelegten Zweckbindung von Relevanz. 

Neben der Förderung von breitbandigen Infrastrukturen sind damit auch Maßnah-

men zur Unterstützung der Digitalisierung im Land Bremen umsetzbar.  

Um über die konkrete Mittelverwendung aus den Frequenzversteigerungen ent-

scheiden zu können, wurde ein ressortübergreifender Arbeitskreis unter Teilnah-

me von Vertretern des Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, der Senatorin für 

Finanzen, der Senatorin für Kinder und Bildung, der Senatorin für Wissenschaft, 

Gesundheit und Verbraucherschutz und der Senatskanzlei eingerichtet, der ein 

Konzept zur Verwendung der Erlöse der Digitalen Dividende II erarbeitet und die 

weitere inhaltliche Umsetzung vorbereitet hat. 

Der Senat stimmte in seiner Sitzung am 02.02.2016 dem anliegenden Konzept zur 

Mittelverwendung aus den Erlösen der Digitalen Dividende II in Höhe von 5.991 

Mio. Euro zu. Der Senat empfiehlt der Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, 

der Deputation für Bildung und Kinder, dem Ausschuss für Wissenschaft, Medien, 

Datenschutz und Informationsfreiheit sowie dem Haushalts- und Finanzausschuss 

das vorliegende Konzept zur Mittelverwendung aus den Erlösen der Digitalen Di-

vidende II zu beschließen. 

B. Lösung 
Neben der Prüfung von Bedarfen breitbandiger Infrastrukturen in den Bereichen 

der privaten Haushalte und Gewerbegebiete, wurden weitere Digitalisierungsmaß-
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nahmen in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und Verwaltung iden-

tifiziert. Der finanzielle Mittelrahmen und die unterjährige Finanzplanung stellen 

sich für die im anliegenden Konzept dargestellten Maßnahmen ressortübergrei-

fend wie folgt dar: 

Beim Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen; Gesamt: 2.497.000,00 Euro; Mittel-

rahmen für die Umsetzung der Maßnahmen in den Jahren 2016 – 2018: 

2016 2017 2018 

1.005.000,00 Euro 1.127.000,00 Euro 365.000,00 Euro 

Bei der Senatorin für Kinder und Bildung; Gesamt: 2.761.200,00 Euro; Mittelrah-

men für die Umsetzung der Maßnahmen in den Jahren 2016 – 2018: 

2016 2017 2018 

1.380.600,00 Euro 1.380.600,00 Euro 

Bei der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz; Gesamt: 

350.000,00 Euro; Mittelrahmen für die Umsetzung der Maßnahmen in den Jahren 

2016 – 2018: 

2016 2017 2018 

350.000,00 Euro 

Bei der Senatorin für Finanzen; Gesamt: 383.000,00 Euro; Mittelrahmen für die 

Umsetzung der Maßnahmen in den Jahren 2016 – 2018: 

2016 2017 2018 

383.000,00 Euro 

Bei der Umsetzung der im Konzept dargestellten Digitalisierungsmaßnahmen wird 

die finanzielle und inhaltliche Beteiligung Bremerhavens mit 20 Prozent durch die 

jeweiligen Ressorts sichergestellt.  

Im Bereich breitbandiger Infrastrukturen wurde insbesondere hinsichtlich der Nut-

zung des Breitbandförderprogramms des Bundes und hier gegebenenfalls abzulei-

tender Maßnahmen (Beratungsleistungen, Markterkundungsverfahren) ein ge-

meinsames Vorgehen mit dem Magistrat Bremerhaven verabredet.  
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C. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung 

Die Erlöse aus der Digitalen Dividende II in Höhe von 5,991 Mio. Euro werden 

dem Bundesland Bremen zur Verfügung gestellt und bei der Senatorin für Finan-

zen vereinnahmt.  

Der für das Jahr 2015 zugeteilte Betrag von 3,039 Mio. € wurde bereits verein-

nahmt bei der Haushaltsstelle 0995/331 10-1 „Zuweisungen vom Bund aus der 

Vergabe der 700 MHz und 1,5 GHz- Frequenzen (Digitale Dividende II).  

Für die Jahre 2016 und 2017 werden Einnahmen vom Bund in Höhe von 2,952 

Mio. € erwartet und entsprechend in Einnahme und Ausgabe im Produktplan 93 

‚Zentrale Finanzen‘ veranschlagt.  

Die Verausgabung der Mittel ab 2016 soll ebenfalls im Produktplan 93 erfolgen 

aus der Haushaltsstelle 0995/799 10-3 „Globale Mehrausgaben aus der Vergabe 

der 700 MHz und 1,5 GHz-Frequenzen (Digitale Dividende II)“ bzw. aus neu ein-

zurichtenden, mit der vorgenannten Position deckungsfähigen Haushaltsstellen, 

die von den fachlich zuständigen Ressorts bewirtschaftet werden.  

Die haushaltstechnische Umsetzung der Maßnahme soll wie folgt erfolgen: 

Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

Es ist eine Nachbewilligung in Höhe von 1.005.000 € zugunsten einer neu einzu-

richtenden Haushaltsstelle 0995/892 10-3 „Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus 

der Digitalen Dividende II (SWAH)“ im Produktplan 93 mit FBZ 700 erforderlich. 

Die Deckung erfolgt aus den Einnahmen vom Bund bei der Hst. 0995/331 10-1. 

Für die Folgejahre ist die Erteilung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 

1.492.000 € zugunsten der neu einzurichtenden Haushaltsstelle 0995/892 10-3 

 „Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SWAH)“ im PPL 

93 mit Abdeckung in den Jahren 2017 in Höhe von 1.127.000 € und 2018 in Höhe 

von 365.000 € aus den Einnahmen vom Bund aus der Hst. 0995/331 10-1 erfor-

derlich (Siehe hierzu auch anl. M-Antrag für die haushaltslose Zeit bis zum Inkraft-

treten der Haushaltsgesetze).  

Senatorin für Kinder und Bildung 

Es ist eine Nachbewilligung in Höhe von 1.380.600,00 € zugunsten einer neu ein-
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zurichtenden Haushaltsstelle 0995/892 40-5 „Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus 

der Digitalen Dividende II (SKB)“ im Produktplan 93 erforderlich. Die Deckung er-

folgt aus den Einnahmen vom Bund bei der Hst. 0995/331 10-1. 

Für das Folgejahr ist die Erteilung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 

1.380.600,00  € zugunsten einer neu einzurichtenden Haushaltsstelle 0995/892 

40-5 „Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SKB)“ im 

Produktplan 93 mit Abdeckung in 2017 aus den Einnahmen vom Bund aus der 

Hst. 0995/331 10-1 erforderlich. 

Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz 

Es ist eine Nachbewilligung in Höhe von 350.000 € zugunsten einer neu einzurich-

tenden Haushaltsstelle 0995/892 20-0 „Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der 

Digitalen Dividende II (SWGV)“ im Produktplan 93 mit FBZ 265 erforderlich. Die 

Deckung erfolgt aus den Einnahmen vom Bund bei der Hst. 0995/331 10-1. 

Senatorin für Finanzen 

Es ist eine Nachbewilligung in Höhe von 383.000 € zugunsten einer neu einzurich-

tenden Haushaltsstelle 0995/892 30-8 „Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der 

Digitalen Dividende II (SF)“ im Produktplan 93 erforderlich. Die Deckung erfolgt 

aus den Einnahmen vom Bund bei der Hst. 0995/331 10-1. 

Die mit dieser Vorlage dargestellte zweckentsprechende konsumtive und investive 

Mittelverwendung ist im laufenden Haushaltaufstellungsverfahren eckwertneutral 

zu berücksichtigen. 

Die Aufwendungen für die dargestellten Maßnahmen betragen: 

Gesamt  :5.991.200,00 € 
Anteilig hiervon Bremerhaven  :1.198.240,00 € 

Zu den maßnahmenbezogenen Finanzmitteln siehe die Tabelle zum finanziellen 

Mittelrahmen im Anhang der Anlage der Senatsvorlage zum Konzept zur Mittel-

verwendung aus den Erlösen der Digitalen Dividende II. 

Die Vorlage hat keine personalwirtschaftlichen oder geschlechterbezogenen Aus-

wirkungen. Die abgeleiteten Maßnahmen kommen beiden Geschlechtern zu Gute. 
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D. Negative Mittelstandsbetroffenheit 

Die Prüfung nach dem Mittelstandsförderungsgesetz hat keine qualifizierte (nega-

tive) Betroffenheit für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen ergeben. Vielmehr 

werden diese Unternehmen im Rahmen der Maßnahmen zur Digitalisierung der 

Wirtschaft durch die aufgezeigten Instrumente gezielt unterstützt. 

E. Beschluss 

Beschluss für die Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen: 
1. Die staatliche Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen beschließt das

vorliegende Konzept zur Mittelverwendung aus den Erlösen der Digitalen

Dividende.

2. Die staatliche Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen stimmt

a) der Nachbewilligung in Höhe von 1.005.000,00 € für 2016  zugunsten

der neu einzurichtenden Haushaltsstelle 0995/892 10-3 „Wirtschaftliche

Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SWAH)“ im Produktplan

93 mit FBZ 700 mit Deckung aus den Mehreinnahmen vom Bund für die

Digitale Dividende II aus der Hst. 0995/331 10-1,

b) vorbehaltlich der Beschlüsse über die Haushaltsentwürfe 2016/2017 der

Erteilung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.492.000 €

zugunsten der neu einzurichtenden Haushaltsstelle 0995/892 10-3

 „Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II 

(SWAH)“ im Produktplan 93 mit Abdeckung in den Jahren 2017 in Höhe 

von 1.127.000 € und 2018 in Höhe von 365.000 € aus den Mehrein-

nahmen vom Bund für die Digitale Dividende II aus der Hst. 0995/331 

10-1 zu. 

Beschlussvorschlag für die Deputation für Bildung und Kinder: 
1. Die staatliche Deputation für Bildung und Kinder beschließt das vorliegende

Konzept zur Mittelverwendung aus den Erlösen der Digitalen Dividende.

2. Die staatliche Deputation für Bildung und Kinder stimmt

a) der Nachbewilligung in Höhe von 1.380.600,00 € für 2016  zugunsten

einer gemäß der Vorgaben der Senatorin für Finanzen neu einzurich-

tenden Haushaltsstelle „Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digita-
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len Dividende II (SKB)“ im Produktplan 93 mit Deckung aus den Mehr-

einnahmen vom Bund für die Digitale Dividende II aus der Hst. 0995/331 

10-1, 

b) vorbehaltlich der Beschlüsse über die Haushaltsentwürfe 2016/2017 der

Erteilung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.380.600,00  €

zugunsten der gemäß der Vorgaben der Senatorin für Finanzen neu

einzurichtenden Haushaltsstelle „Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus

der Digitalen Dividende II (SKB)“ im Produktplan 93 mit vollständiger

Deckung in 2017 aus den Mehreinnahmen vom Bund für die Digitale Di-

vidende II aus der Hst. 0995/331 10-1 zu.

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Wissenschaft, Medien, Daten-
schutz und Informationsfreiheit: 

1. Der Ausschuss für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informations-

freiheit beschließt das vorliegende Konzept zur Mittelverwendung aus den

Erlösen der Digitalen Dividende.

2. Der Ausschuss für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informations-

freiheit stimmt der Nachbewilligung in Höhe von 350.000 € für 2016  zu-

gunsten der neu einzurichtenden Haushaltsstelle 0995/892 20-

0 „Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SWGV)“

im Produktplan 93 mit FBZ 265 mit Deckung aus den Mehreinnahmen vom

Bund für die Digitale Dividende II aus der Hst. 0995/331 10-1 zu.

Anlage 

 Konzept zur Mittelverwendung aus den Erlösen der Digitalen Dividende II.

 Tabelle zum finanziellen Mittelrahmen

 M-Antrag für die haushaltslose Zeit (bis zum Inkrafttreten der Haushaltsgeset-

ze)

 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
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Anlage 

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

28.01.2016 
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Hintergrund  

Die bisher für DVB-T genutzten Frequenzen in den 700 MHZ Bereich wurden im Juni 

2015 durch die Bundesnetzagentur zusammen mit weiteren Frequenzbändern in den 

Bereichen 900, 1.500 und 1.800 MHz versteigert. Sowohl die Frequenzen und deren 

Nutzung, als auch die Erlöse der Versteigerung, sollen den weiteren Breitbandausbau 

im Rahmen der Breitbandstrategie der Bundesregierung unterstützen.  

Auf der Jahreskonferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

vom 15. – 17. Oktober 2014 in Potsdam wurde beschlossen, dass die Einnahmen aus 

der Vergabe der 700 und 1500 MHz-Frequenzen hälftig zwischen Bund und Ländern 

aufzuteilen und für Zwecke des Breitbandausbaus und der Digitalisierung zu verwen-

den sind. Nach dem für die Aufteilung unter den Bundesländern beschlossenen Kö-

nigsteiner Schlüssel ergibt sich für das Bundesland Bremen ein Erlösanteil in Höhe 

von 5,991 Mio. Euro.  

Die Mittel werden vom Bund zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfü-

gung gestellt. Im Jahr 2015 erfolgte eine Zuteilung in Höhe von 3,039 Mio. €. Die rest-

lichen Mittel werden in den Jahren 2016 und 2017 hälftig zugeteilt. Bei der Senatorin 

für Finanzen ist hierfür eine Haushaltsstelle eingerichtet. 

Für das Land Bremen ist sowohl die Erlösaufteilung als auch die thematische Breite 

der festgelegten Zweckbindung von hoher Relevanz. Neben der Förderung des Breit-

bandausbaus sind damit Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung umsetzbar. 

In der Vereinbarung zur Zusammenarbeit in einer Regierungskoalition für die 19. 

Wahlperiode der Bremischen Bürgerschaft 2015 – 2019 wird hierzu ausgeführt:  

 

„Wir werden (…) die digitale Dividende für wirtschaftliche Zukunftsprojekte (…) und 

die Erträge aus der Versteigerung weiterer Mobilfunklizenzen gemeinsam mit anderen 

Programmen dafür nutzen, dass in allen öffentlichen Schulen und Hochschulen und 

weiteren öffentlichen zentralen Stellen leistungsfähige WLAN-Netze vorhanden sind 

und der Kreativwirtschaft Plattformen geboten werden, um ihre Kompetenz für die 

Stärkung der bremischen Wirtschaft – insbesondere im Bereich der Existenzgründe-

rinnen und Existenzgründer sowie der kleinen und mittleren Unternehmen – zu mobili-

sieren.“ 
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I. Bedeutung der Digitalisierung  

Die Entwicklung der Digitalisierung durchdringt sämtliche Lebensbereiche. Die 

Frage, wie wir künftig leben, lernen, wirtschaften und arbeiten werden, wird maß-

geblich von dem Prozess der zunehmenden Digitalisierung geprägt.  

Bestehende Wertschöpfungsketten werden sich verändern und neue Geschäfts-

modelle werden zunehmend entstehen. Aktuelle Stichworte in diesem Zusammen-

hang sind Smart regions, Smart city, Industrie 4.0, Handel 4.0, Handwerk 4.0, 

Smart economy, Smart services, Smart government, Smart learning, Internet der 

Dinge, Big Data, Cloud Computing, Smart home, Smart grid, Green IT, IT-

Sicherheit, mobiles Lernen und Arbeiten.  

Mit der fortschreitenden Digitalisierung steigt ebenso das Bedürfnis nach öffentli-

chen Zugängen zum Internet unter Nutzung drahtloser lokaler Netzwerke (WLAN). 

Insbesondere in den Bereichen Bildung, Verwaltung, Einzelhandel und bei Veran-

staltungen werden entsprechende Angebote immer stärker nachgefragt und bieten 

gleichzeitig weitere Potenziale zur Aufwertung des bremischen Standorts. Bereits 

diese Aufzählung zeigt, dass die Digitalisierung alle Wirtschafts- und Gesell-

schaftsbereiche, Anbieter und Nachfrager, große wie kleine Betriebe, Unternehmer 

wie auch Beschäftigte aller Berufsgruppen und Bürgerinnen und Bürger berührt. 

Für die genannten Akteure ergibt sich durch die Digitalisierung eine Vielzahl von 

Chancen, aber auch eine Reihe von Herausforderungen. Hierdurch entsteht ver-

mehrt die Notwendigkeit, diesen Wandel zu begleiten, zu unterstützen und aktiv 

mitzugestalten. 

Die Bundesregierung will hierzu innovative Digitalisierungen in Wirtschaft und Ge-

sellschaft unterstützen, damit sie ihre positiven Wirkungen entfalten können. Im 

Folgenden sollen bremische Kompetenzen und Potenziale aufgezeigt und mit nati-

onalen Initiativen der Bundesregierung thematisch hinterlegt werden.  

II. Initiativen der Bundesregierung  

Mit der Digitalen Agenda 2014 – 2017 hat die Bundesregierung einen zentralen 

Leitfaden der Wirtschafts- und Innovationspolitik beschlossen. Die Digitale Agenda 
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gibt die Leitlinien der Digitalpolitik der Bundesregierung vor und bündelt alle Maß-

nahmen in zentralen Handlungsfeldern.  

Es wurde für das Handlungsfeld I. „Digitale Infrastrukturen“ sowie das Handlungs-

feld II. „Digitale Wirtschaft und digitales Arbeiten“ ein Maßnahmenpaket zur inno-

vativen Digitalisierung der Deutschen Wirtschaft vorgestellt. Dieses Paket enthält 

Maßnahmen in den Bereichen „Industrie 4.0 & Technologietransfer Mittelstand“, 

Unterstützungsangebote zur „Digitalisierung des Handwerks“, „IT-Sicherheit in der 

Wirtschaft“ sowie zu der Nutzung offener WLAN-Netze.  

Für das Land Bremen stellt es einen Wettbewerbs- und Standortvorteil dar, beste-

hende und insbesondere kommende Digitalisierungsprojekte mit nationalen Aus-

richtungen und Initiativen eng zu verbinden und kommende Förderinstrumente 

frühzeitig zu besetzen. Im Rahmen der obengenannten Handlungsfelder wird es 

darum gehen, die genannten nationalen Digitalisierungsschwerpunkte auch in 

Bremen weiter voranzutreiben. Somit insbesondere kleine und mittlere Unterneh-

men (KMU) darin zu unterstützen ihre Innovationsfähigkeit durch neue digitale 

Technologien zu erhöhen und durch Kompetenzverbünde und Maßnahmen zum 

Technologietransfer in die Entwicklung von Industrie 4.0 zu integrieren.  

Die Förderinitiativen, Maßnahmen und Informationskampagnen im Rahmen der 

Digitalen Agenda der Bundesregierung sind hierbei nicht statisch angelegt, son-

dern unterliegen einer dynamischen unterjährigen thematischen Neuausrichtung. 

Diese Ausrichtung erfolgt im Rahmen des Nationalen IT-Gipfels. Er stellt eine zent-

rale Plattform für Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft dar. Bremen ist 

hier thematisch integriert und wird diese Aktivitäten weiter verstärken. 

Zum thematischen Bereich des Handlungsfeldes I. „Digitale Infrastrukturen“ hat ak-

tuell das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastrukturen (BMVI) am 

18.11.2015 den Aufruf zum Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau veröf-

fentlicht. Ziel des Bundesförderprogramms ist es, den Ausbau hochleistungsfähi-

ger Breitbandnetze in unterversorgten Gebieten zu unterstützen, in denen in den 

kommenden drei Jahren kein privatwirtschaftlicher Netzausbau zu erwarten ist. 

Bremen hat sich in die Ausgestaltung dieses Förderprogrammes frühzeitig ge-

meinsam mit Hamburg und Berlin eingebracht, damit stadtstaatliche Interessen be-

rücksichtigt werden.  
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Vor diesem Hintergrund sollen nachfolgend die entwickelten Maßnahmen für das 

Land Bremen dargestellt werden. 

III. Kompetenzen, Potenziale und abgeleitete Maßnahmen im Land Bre-
men 

i. Breitband (Digitale Infrastrukturen) 

Kompetenzen und Potenziale: 

Im Rahmen der bestehenden Breitbandversorgung liegt Bremen im Bundesländer-

vergleich an vorderster Stelle. Defizitäre Entwicklungen bei privaten Haushalten 

sind lokal begrenzt in Teilbereichen von Ortsteilen erkennbar.  

 

[Abbildung: Stand der Breitbandversorgung im Bundesland Bremen; Bericht zum 

Breitbandatlas Mitte 2015 - © TÜV Rheinland / BMVI 2015; Tabelle 10] 

In bremischen Gewerbegebieten bestehen keine vergleichbaren homogenen lei-

tungsgebundene Infrastrukturen wie im privaten Bereich. Zu erkennen ist hier in 

Teilen eine heterogene Bedarfs- und nicht einheitlich transparente Angebotslage 

und damit Defizite im Bereich der Information und Kommunikation zwischen Anbie-

ter und Nachfrager. Neben DSL/VDSL-Angeboten sind in unterschiedlichen Aus-

prägungen lokale Telekommunikationsunternehmen mit Glasfaser- bzw. Richt-

funkangeboten vertreten.  

Informationen zu den mittelfristigen Ausbauabsichten der Telekommunikationsun-

ternehmen im Land Bremen liegen in der Regel mit Verweis auf wettbewerbliche 
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Einschränkungen nicht detailliert vor. Inwieweit, in welcher Qualität und in welchem 

Zeitrahmen diese durch den Markt erfolgen, ist nach derzeitigem Informations-

stand im Detail nicht darstellbar. Markterkundungsverfahren sowie insbesondere 

die Verbesserung der Rahmenbedingungen (Transparenz, Information und Kom-

munikation) stellen somit zentrale Elemente zur Ermittlung potenzieller Maßnah-

men für eine nachhaltige Optimierung breitbandiger Infrastrukturen dar. 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastrukturen (BMVI) hat am 

18.11.2015 den Aufruf zum Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau veröf-

fentlicht. Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen strebt hierzu kurzfristig die 

Einreichung eines Antrages zur Förderung von Beratungsleistungen an. Die dafür 

erforderliche Akkreditierung ist erfolgt. 

Abgeleitete Maßnahmen: 

 Rahmenbedingungen für die Entwicklung breitbandiger Infrastrukturen im Land 

Bremen verbessern (Plattform; Transparenz, Information, Kommunikation). 

 Ggf. Externe Aufträge / Kooperationen; (z. B. Nutzung GIS-Systeme, Bestands- 

und Bedarfsabfragen, Analysen, Beratungen und Veranstaltungen) 

 Markterkundungsverfahren im Land Bremen: Analyse, Bewertung und Ablei-

tung von Maßnahmen;  

 Prüfung von Förderangeboten bei vorhandenen Förderbedarfen durch das neu 

erstellte Breitbandförderprogramm des Bundes oder anderer geeigneter Pro-

gramme. Förderung in Abhängigkeit von Bedarfen und finanzieller Machbarkeit;  

 Ko-Finanzierung aus Teilen der Erlöse. 

Finanzieller Mittelrahmen der Maßnahmen1: 1.223.000,00 € 

ii. Digitalisierungsmaßnahmen: Bereich Wirtschaft 

Kompetenzen und Potenziale: 

Im Bereich von Industrie 4.0 ist Bremen u. a. mit dem Bremer Institut für Produkti-

on und Logistik GmbH (BIBA) und dem vom BMBF geförderten Projekt „Cyber-
                                                           
1 Zu den maßnahmenbezogenen und unterjährigen Finanzplanungen siehe die Tabelle zum finanziellen 
Mittelrahmen im Anhang der Anlage dieser Senatsvorlage. 
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Physische Produktionssysteme“ vertreten. Weitere Kompetenzen zum Themenbe-

reich bestehen durch Einrichtungen und Institutionen wie z. B. dem Technologie-

Zentrum Informatik und Informationstechnik, dem Deutschen Forschungszentrum 

für Künstliche Intelligenz GmbH, dem Bremer Institut für Strukturmechanik und 

Produktionsanlagen sowie dem Rapid Prototyping Zentrum e.V..  

Diese Kompetenzen sind gerade für die Industrie im Land Bremen bedeutsam – 

vor allem auch wegen der Branchen- und Clusterstruktur mit ihren starken Anteilen 

im Kraft-, Luft- und Raumfahrzeugbau, aber auch des Maschinenbaus, der Elektro-

technik und der Informations- und Kommunikationstechnologien.   

Die WFB hat die Handlungsbedarfe zum Thema Industrie 4.0 mit dem Ergebnis 

geprüft, einen Kompetenzverbund Industrie 4.0 zu gründen. In diesem Zusam-

menhang sollen Beratungen, Innovationsunterstützungen und Hilfestellungen bei 

der Beantragung von F&E-Förderprojekten angeboten werden. Aktuell beteiligt 

sich Bremen mit einem kleinen Anteil an einem Kompetenz-Centrum Mittelstand 

4.0 des Landes Niedersachsen in Hannover. Das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie hat eine perspektivische Aufstockung auf 16 Zentren angekündigt. 

Bremen strebt eine eigenständige Bewerbung hierzu an. 

In den Bereichen Mittelstand, Handel und Handwerk war Bremen an der Bundes-

initiative "eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen" beteiligt. Hier stellen eBusi-

ness-Lotsen ihre Kompetenzen durch praxisnahe IKT-Informationen für Unterneh-

men, insbesondere für KMU und Handwerk, zur Verfügung. Dieser Förderschwer-

punkt unterstützte gezielt kleine und mittlere Unternehmen sowie das Handwerk 

bei der Entwicklung und Nutzung moderner Informations- und Kommunikations-

technologien (IKT).  

Kern der Arbeit des eBusiness-Lotsen war die Wissensvermittlung in Erstgesprä-

chen und regelmäßigen Veranstaltungen. Bremische Kompetenzen konnten hier-

bei in den Themenfeldern Datenschutz, Smart Marketing, Smart Business, Ge-

schäftsprozessmanagement, Social Business, Internetmarketing, Einzelhandel 

entwickelt werden. Das durch den Bund geförderte Projekt des „eBusiness-

Lotsen“ lief im September 2015 aus. Diese erfolgreichen Beratungsangebote zur 

Digitalisierung, zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz für Mittelstand & Handwerk 

sollen weitergeführt werden. 
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Nicht zuletzt besitzt Bremen durch den überdurchschnittlichen Besatz mit Unter-

nehmensnahen Dienstleistungen (UDL) ein erhebliches Potenzial für die Dynamik 

der Themen Industrie 4.0 sowie der Dienstleistungs- und Kreativwirtschaft. So ar-

beiten insgesamt 34,2% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Land 

Bremen in den UDL, der Bundesdurchschnitt liegt bei 25,3%. Dies stellt einen we-

sentlichen Indikator für die fortschreitende Arbeitsteilung und gleichzeitige Vernet-

zung zwischen industrieller Produktion und dem Dienstleistungssektor dar. Geziel-

te Digitalisierungsprojekte für die Kreativwirtschaft und Open Innovation-

Plattformen sollen vor dem Hintergrund von Industrie 4.0 die Dienstleistungswirt-

schaft unterstützen. 

Die Digitalisierung stellt somit auch die Kultur- und Kreativwirtschaft vor große 

Herausforderungen schafft aber auch neue Möglichkeiten. Innerhalb der 11 Teil-

branchen weist die Kultur- und Kreativwirtschaft unterschiedliche Digitalisierungs-

grade auf und der Stellenwert der Digitalisierung ist differenziert zu betrachten. 

Insbesondere für die vielen in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätigen Freiberufler 

und Kleinstunternehmen bietet die Digitalisierung einen kostengünstigen Marktzu-

tritt über den neue Kundengruppen erschlossen werden können. Andererseits er-

leichtert die digitale Konsumierung zwar die Verbreitung geeigneter Produkte, er-

schwert aber ihre wirtschaftliche Verwertung und macht neue Geschäftsmodelle 

erforderlich. Die  Kultur- und Kreativwirtschaft zählt daher insbesondere mit einigen 

ihrer Teilbranchen (Software- und Games-Industrie) zu den Wegbereitern und Pio-

nieren in Digitalisierungsprozessen. Ihre Erfahrungen und kreativen Potentiale 

können als Motor für Digitalisierungsprozesse in anderen Branchen genutzt wer-

den. Die Kultur- und Kreativwirtschaft soll daher einen Schwerpunkt im Bereich der 

Digitalisierungsmaßnahmen bilden, der sowohl dazu führt, dass auch die Unter-

nehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft die Potenziale der Digitalisierung zur 

Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit nutzen, über den aber gleichzeitig die  be-

sonderen Kompetenzen und hohen Innovationspotential  der Kultur- und Kreativ-

wirtschaft als Impulsgeber in den klassischen Branchen eingebracht werden kön-

nen. 

Im Bereich IT-Sicherheit besteht das Bremer Security-Forum (BremSec Forum). 

Dieses wurde vom TZI, der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung e.V. 

(GDD) und der Siemens AG Bremen ins Leben gerufen. Kenntnisse über sich 
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ständig weiterentwickelnde IT-Sicherheitsmaßnahmen stellen einen grundlegen-

den Aspekt im Rahmen des Digitalisierungsprozesses dar. Gerade in kleineren 

und mittleren Betrieben (insbesondere ohne eigene IT-Abteilungen) stellt deren 

Vermittlung eine Grundvoraussetzung und damit erhebliches Potenzial für eine 

verstärkte Akzeptanz und Nutzung von digitalen Anwendungen dar. Das Thema 

IT-Sicherheit soll im Wege von Beratungen weiter ausgestaltet werden. 

Durch ein Pilotprojekt „Effizienz:Park meets Urban:Factory“ soll dargestellt werden, 

wie eine auf die Anforderung der Zukunft ausgerichtete digitale Infrastruktur für ein 

Quartier aussehen muss und wie diese den Brückenschlag zur industriellen Ferti-

gung der Zukunft (Industrie 4.0, Arbeit 4.0) herstellt. Eine Plattform für innovative 

digitale Leuchtturm- und Pilotprojekte soll hierzu angeboten werden. 

Insbesondere durch die Unterstützung bestehender Innenstadt-, Veranstaltungs-, 

und Einzelhandelsprogramme mit digitalen WLAN-Infrastrukturen, besteht weiteres 

Potenzial zur Aufwertung des bremischen Standorts und soll unterstützt werden. 

Zudem entsteht in Zusammenarbeit mit der Freifunk-Initiative Bremen ein Pilotpro-

jekt (Stadtteil Walle) für Bürgerinnen, Gewerbetreibende, soziale und kulturelle 

Einrichtungen zur freien WLAN Nutzung. Potenziale liegen hier insbesondere in 

der Stärkung der Bürgerbeteiligung und Medienkompetenz in den Stadtteilen. 

Die oben genannten Kompetenzen und die hierdurch abgeleiteten Maßnahmen in 

den Themenfeldern Industrie 4.0, Arbeit 4.0, IT-Sicherheit sowie Digitalisierung in 

Mittelstand, Dienstleistung, Handel und Handwerk, stellen hohe Potenziale zur 

weiteren Stärkung des Wirtschaftsstandorts im Land Bremen dar. 

Abgeleitete Maßnahmen: 

 Kompetenz-, Beratungs- und Förderangebote zur Digitalisierung der KMU. 

 Schwerpunkt: Digitalisierungsprojekte für und durch die Kultur- und Kreativwirt-

schaft. (Siehe hierzu im Einzelnen die Maßnahmen zur Digitalisierung in der 

Wachstumsstrategie zur Stärkung der Kreativwirtschaft; Deputationsvorlagen-

Nr. 19/073-L) 

 Unterstützung von WLAN-Infrastrukturen (Einzelhandel, Veranstaltungen); 
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 Unterstützung der Freifunk-Initiative in Stadtteilen im Land Bremen. Konzept 

wird im Stadtteil "Walle" erarbeitet (Blaupause). 

Finanzieller Mittelrahmen der Maßnahmen: 1.274.000 €  

(davon 274.000,00 € für WLAN-Infrastrukturen) 

 

iii. Digitalisierungsmaßnahmen: Bereich Bildung 

Kompetenzen und Potenziale: 

Die Senatorin für Kinder und Bildung entwickelt im Rahmen des SuBITI-

Programms (Service- und Betriebskonzept der IT-Infrastruktur) Standards, die die 

strukturellen und qualitativen Voraussetzungen zur zeitgemäßen Nutzung digitaler 

Medien im Unterricht schaffen und absichern sollen. Insbesondere im Bereich der 

Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur stößt sie bei der Umsetzung 

dieser Standards jedoch an strukturelle Defizite, die nicht ohne größere Investitio-

nen ausgeräumt werden können.  

Da im Rahmen des Gebäudeunterhalts und des IT-Betriebs keine ausreichenden 

Mittel zur Anpassung an die sich veränderten Bedarfe der Schulen zur Verfügung 

stehen, ist eine zeitgemäße Nutzung moderner Endgeräte zunehmend erschwert. 

Die Zukunftsfähigkeit unserer Schulen soll durch eine Modernisierung der IT-

Infrastruktur abgesichert werden. Die derzeit wichtigsten Schritte hierzu sind die 

technische Ertüchtigung der Schulstandorte und der Aufbau einer bedarfsgerech-

ten WLAN-Versorgung. 

Die verstärkte IT-Nutzung der Schulen führt dazu, dass Versorgungsengpässe in 

der vorhandenen IT-Infrastruktur stärker ins Gewicht fallen. Hierzu zählen insbe-

sondere die Standortanbindung einiger Schulen, Potenziale im Ausbau der lokalen 

Strom- & Datennetze, sowie eine Optimierung der Versorgung mit wichtigen zent-

ralen IT-Diensten.  

Im Rahmen der Ertüchtigung soll deshalb eine Konsolidierung der Standortanbin-

dungen auf 100 MBIT/s, eine Ergänzung der lokalen Netze mit fehlenden An-

schlussmöglichkeiten für Computer, IP-Telefone und Accesspoints sowie eine Op-
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timierung der zentralen Bereitstellung der Dienste Internet, Lernplattform und 

Stundenplanung angestrebt werden. 

Die Weiterführung einer bedarfsgerechten WLAN-Versorgung kann hierauf auf-

bauend erfolgen. Die Senatorin für Kinder und Bildung hat in den letzten zwei Jah-

ren bereits eine zentral gesteuerte WLAN-Lösung für die Schulen der Stadtge-

meinde Bremen implementiert. Damit wurden die technisch-organisatorischen Vo-

raussetzungen zur schulischen WLAN-Nutzung mit schuleigenen sowie privaten 

mobilen Endgeräten von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern geschaffen. 

Das System wird derzeit in Abhängigkeit von Bedarf und finanzieller Machbarkeit 

in einzelnen Schritten an den Schulen sukzessive aufgebaut. Die Lösung befindet 

sich derzeit an 52 von 146 Schulen in unterschiedlichen Ausbaustufen im Einsatz.  

Um eine zukunftsweisende IT-Infrastruktur gemäß der im Masterplan Medienbil-

dung formulierten Ziele mit bedarfsgerechter WLAN-Versorgung und einer einheit-

lichen Lernplattform zur unterrichtlichen Nutzung mobiler Endgeräte zu schaffen, 

soll in den nächsten Jahren der flächendeckende Ausbau einer WLAN-Versorgung 

an den Oberschulen und Gymnasien erfolgen. Eine anteilige Versorgung der be-

ruflichen Schulen konnte im Rahmen des EFRE-Projektes Innoaktiv bereits reali-

siert werden. Für den Primarbereich ist in Absprache mit den Schulleitungen der-

zeit kein flächendeckender Einsatz von WLAN geplant. Eine anteilige Erschließung, 

insbesondere von Lehrerarbeitsbereichen, kann bei Bedarf erfolgen. 

Durch die Kombination einer zentral gepflegten, sicheren WLAN-Lösung mit der 

einheitlichen Lernplattform Itslearning (Bildungscloud) und dem gezielten unter-

richtlichen Einsatz mobiler Endgeräte werden Schulen technisch und infrastruktu-

rell in die Lage versetzt, ihrem Bildungsauftrag auch in Zukunft gerecht zu werden. 

Durch die gute regionale Verteilung der Schulen in Bremen bietet sich eine Prü-

fung von Kombinationen mit anderen Projekten im Bereich Offenes WLAN an. 

Abgeleitete Maßnahmen: 

 Ertüchtigung der Standorte: Konsolidierung der Standortanbindungen auf 100 

MBIT/s, eine Ergänzung der lokalen Netze mit fehlenden Anschlussmöglichkei-

ten für Computer, IP-Telefone und Accesspoints sowie eine Verbesserung der 
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zentralen Bereitstellung der Dienste Internet, Lernplattform und Stundenpla-

nung; 

 Aufbau WLAN-Versorgung: Flächendeckender Ausbau einer WLAN-

Versorgung an den Oberschulen und Gymnasien. 

Finanzieller Mittelrahmen der Maßnahmen: 2.761.200 € 

iv. Digitalisierungsmaßnahmen: Bereich Wissenschaft 

Kompetenzen und Potenziale 

Die Auslastung des Datennetzes der Universität steigt durch die allgemeine Nut-

zung als auch durch spezielle Anwendungsbereiche (z. B. Cloud Computing, 

WLAN). Entsprechende infrastrukturelle Ertüchtigungen und Ergänzungen sind 

insbesondere notwendig, um die notwendigen Kommunikationsformate in Lehre 

und Forschung weiterhin bedarfsgerecht, modern und angemessen zu unterstüt-

zen. Der Ausbau des Campusnetzes (Kernnetz, Access und WLAN) stellt ein zent-

rales Element hierfür dar.  

Abgeleitete Maßnahmen: 

 Ausbau des Kernnetzes und Anbindung der Gebäude;  

 Aufrüstung der Anschlüsse für Endgeräte sowie Austausch von Access Points 

(W-LAN) auf dem Campus, um den aktuellen Anforderungen zu entsprechen. 

Finanzieller Mittelrahmen der Maßnahmen: 350.000 € 

v. Digitalisierungsmaßnahmen: Bereich Verwaltung 

Kompetenzen und Potenziale: 

Für das im Koalitionsvertrag dargelegte Ziel, ein Angebot von öffentlich zugängli-

chem WLAN in Ämtern zu schaffen, ist eine entsprechende technologische Infra-

struktur bereitzustellen und ein Organisationsmodell für den Betrieb des WLANs zu 

entwerfen. Es empfiehlt sich eine Konzentration auf wenige (um Kosten zu sparen), 

aber besonders publikumsintensive (um die Wirkung zu maximieren) Standorte. Es 

ist weiterhin möglich, die Ausstattung von Flüchtlingseinrichtungen bzw. deren 

Standorte, soweit möglich, in das Projekt miteinzubeziehen. Vorgeschlagen wird 
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hier der Aufbau einer WLAN-Versorgung in Bürgerservice-Zentren, Bürgerhäusern, 

Sozialzentren sowie die Stadtbibliothek. 

Abgeleitete Maßnahmen: 

 Aufbau WLAN-Versorgung in Bürgerservice-Zentren, Bürgerhäusern, Sozial-

zentren sowie die Stadtbibliothek. 

Finanzieller Mittelrahmen der Maßnahmen: 383.000 € 

IV. Beteiligung Bremerhavens; Finanzielle Auswirkungen 

Bei der Umsetzung der dargestellten Digitalisierungsmaßnahmen wird die finanzi-

elle und inhaltliche Beteiligung Bremerhavens mit 20 Prozent durch die jeweiligen 

Ressorts sichergestellt. Im Bereich Breitband wurde insbesondere hinsichtlich der 

Nutzung des Breitbandförderprogramms des Bundes und hier gegebenenfalls ab-

zuleitender Maßnahmen (Beratungsleistungen, Markterkundungsverfahren) ein 

gemeinsames Vorgehen mit dem Magistrat Bremerhaven verabredet.  

Die finanziellen Aufwendungen für die dargestellten Maßnahmen betragen: 

Gesamt:         5.991.200,00 € 

Anteilig hiervon Bremerhaven :     1.198.240,00 € 

 

In der nachfolgenden Tabelle zum finanziellen Mittelrahmen werden die in diesem 

Konzept genannten Maßnahmen, aufgeteilt in das Maßnahmenpaket I zur Förde-

rung „Digitaler Infrastrukturen“ und das Maßnahmenpaket II zur Förderung der „Di-

gitalisierung der Wirtschaft“, in ihrer unterjährigen Finanzplanung sowie der finan-

ziell anteiligen Berücksichtigung Bremerhavens dargestellt. 

 

 

 

Anhang: Tabelle zum finanziellen Mittelrahmen 



Maßnahme Instrumente Mittelrahmen
in €

Nachrichtlich: 

davon 

Bremerhaven

Gesamt 2016 2017 2018

223.000,00  43.000,00  65.000,00  65.000,00  49.400,00  

50.000,00  

Prüfung von Förderangeboten bei 
vorhandenen Förderbedarfen durch das 
neu erstellte Breitbandförderprogramm 
des Bundes oder anderer geeigneter 
Programme. Förderung in Abhängigkeit 
von Bedarfen und finanzieller Machbarkeit; 
Ko-Finanzierung aus Teilen der Erlöse.

Hebelwirkungen durch 
Förderprogramme. Prüfung und 
Bewertung.

1.000.000,00  300.000,00  700.000,00  200.000,00  

Unterstützung von WLAN-Infrastrukturen 
(Einzelhandel, Veranstaltungen, Messen)

Integratives modulares Konzept; 
Anschubfinanzierung. 250.000,00  250.000,00  50.000,00  

Unterstützung der Freifunk-Initiative im 
Land Bremen.
Projekt wird im Stadtteil "Walle" erarbeitet 
(Blaupause).

Hardware, Veranstaltungen zur 
Internetsicherheit und Datenschutz, 
Bürgerbeteiligung in Stadtteilen.

24.000,00  12.000,00  12.000,00  

Ertüchtigung der Standorte: 
Konsolidierung der Standortanbindungen 
auf 100 MBIT/s, eine Ergänzung der 
lokalen Netze mit fehlenden 
Anschlussmöglichkeiten für Computer, IP-
Telefone und Accesspoints sowie eine 
Verbesserung der zentralen Bereitstellung 
der Dienste Internet, Lernplattform und 
Stundenplanung.

Service- und Betriebskonzept der IT-
Infrastruktur. 1.080.000,00  540.000,00  540.000,00  216.000,00  

Aufbau WLAN-Versorgung: 
flächendeckende Ausbau einer WLAN-
Versorgung an den Oberschulen und 
Gymnasien. 

Masterplan Medienbildung. 1.681.200,00  840.600,00  840.600,00  336.240,00  

Ausbau des Kernnetzes und Anbindung 
der Gebäude. Aufrüstung der Anschlüsse 
für Endgeräte sowie Austausch von 
Access Points (W-LAN) auf dem 
Campus, um den aktuellen Anforderungen 
zu entsprechen.

IT 2020. 350.000,00  350.000,00  70.000,00  

Aufbau WLAN-Versorgung in 
Bürgerservice-Zentren, Bürgerhäusern, 
Sozialzentren sowie die Stadtbibliothek.

Projektauftrag. 383.000,00  383.000,00  76.600,00  

Summe 4.991.200,00  2.768.600,00  2.157.600,00  65.000,00  998.240,00  

Maßnahme Instrumente Mittelrahmen
in €

Nachrichtlich: 

davon

Bremerhaven

Gesamt 2016 2017 2018

Kompetenz-, Beratungs- und 
Förderangebote zur Digitalisierung der 
KMU.

KMU; Industrie & Arbeit 4.0, z. B. 
Informations- und Qualifi-
zierungsangebote, spezielle 
Beratungsförderung, Innovationsforen 
und Werkstätten; Leuchtturmprojekte 
(Überseestadt: intelligente Vernet-
zungen von Arbeit / Wohnen)

400.000,00  150.000,00  150.000,00  100.000,00  80.000,00  

600.000,00  200.000,00  200.000,00  200.000,00  120.000,00  

1.000.000,00  350.000,00  350.000,00  300.000,00  200.000,00  

Übersicht Maßnahmenpakete I und II

Mittelrahmen
in € 2016 2017 2018

Nachrichtlich: 

davon

Bremerhaven

Maßnahmenpaket I Summe "Digitale Infrastrukturen" 4.991.200,00  2.768.600,00  2.157.600,00  65.000,00  998.240,00 

Maßnahmenpaket II Summe "Digitalisierung der Wirtschaft" 1.000.000,00  350.000,00  350.000,00  300.000,00  200.000,00 

Gesamtsumme 5.991.200,00  3.118.600,00  2.507.600,00  365.000,00  1.198.240,00 

Anhang
Konzept zur Mittelverwendung aus den Erlösen der Digitalen Dividende II 
- Tabelle zum finanziellen Mittelrahmen -

Bereich: Bildung, Schulen

Bereich: Verwaltung, öffentliche Ämter

Maßnahmenpaket I. zur Förderung „Digitale Infrastrukturen" (Breitband, WLAN)

Rahmenbedingungen für die Entwicklung 
breitbandiger Infrastrukturen im Land 
Bremen verbessern. 

Auftragsvergabe / Kooperation;  
Bestandsanalysen, Informationen, 
Beratungen und Veranstaltungen.

Verteilung der Mittel auf die Jahre

Leitungsgebundene Infrastrukturen (Breitband)
Bereich: Gewerbegebiete, Ortsteile, Randlagen

Funkgebundene Infrastrukturen (WLAN)
Bereich: Einzelhandel, Tourismus, Messe, Stadtteile

Markterkundungsverfahren im Land Bremen: Analyse,  Bewertung und Ableitung 
von Maßnahmen (plus Beantragung von Beratungsleistungen beim 

Breitbandförderprogramm des Bundes).

Bereich: Wissenschaft, Universität

Summe

Maßnahmenpaket II. zur Förderung „Digitalisierung der Wirtschaft“

Schwerpunkt: Digitalisierungsprojekte 
für und durch die Kultur- und 
Kreativwirtschaft. Siehe hierzu im 
Einzelnen die Maßnahmen zur 
Digitalisierung in der Wachstumsstrategie 
zur Stärkung der Kreativwirtschaft.

Siehe hierzu im Einzelnen die Instrumte 
zur Digitalisierung in der 
Wachstumsstrategie zur Stärkung der 
Kreativwirtschaft.

Verteilung der Mittel auf die Jahre



 
Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen Bremen, 20.Jan 2016 
 Vorlage 19/            L 
Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am : TOP: III. 
 
Haushalt der  Freien Hansestadt Bremen 2016 
Produktgruppe: 93.01.03        

 
Kamerale Finanzdaten: 

 neue 
 Hst. : 0995/892 10- Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen 

Dividende II (SWAH) 
 BKZ : 900, FBZ :700 
  

Zur Verfügung stehen: Stand zum Zeitpunkt der Antragstellung: 
Haushaltsansatz (Ent-
wurf Stand:      ) 

0,00 € - bereits verausgabt 0,00 € 

  - bereits verpflichtet 0,00 € 

      davon aufgrund erteilter 
Verpflichtungsermächt. 

0,00 € 

 
 
 

1.005.000,00 € 
 
Beantragte Mittelinanspruchnahme 

 
 
 
 
Die Deckung ist nach Beschluss über den Haushalt 2016 beabsichtigt durch 
Heranziehung von bereits erzielten Mehreinnahmen bei 

PGR Hst.  Zweckbestimmung  € 
93.00.00 0995/331 10-1 Zuweisungen v. Bund a.d. Vergabe d. 700 MHz u. 1,5 

GHz-Frequenzen(Digitale DividendeII 
1.005.000,00 

                  0,00 
                  0,00 
                  0,00 
 

Personaldaten: 
zu Stellenverlagerungen (  vgl. Anlage) 
Anpassung der Beschäftigungszielzahl 

PGR Kernbereich, Raumpflege, Ausbildung von - bis Veränderung neue Planung 
      
      
      
      

      
      
      
      

      
      
      
      

      
      
      
      

      
      
      
      

 
Leistungsziele/-kennzahlen: 
 
Anpassung von Leistungszielen/-kennzahlen 
PGR/PBR Leistungsziel/-kennzahl; Einheit  Planung Veränderung neue Planung 
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- Seite 2 des Antrages - 
Sonstige Anmerkungen: 
Kurzbeschreibung der Maßnahme 
Die Mittel der Digitalen Dividende II werden vom Bund zur Verwendung zur Förderung des "Breitbandausbaus" 
sowie zur "Digitalsierung" in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt.  
Es wurde ein Konzept zur Verwendung der Mittel erstellt. Auf dieser Grundlage sollen die Rahmenbedingungen 
für die Entwicklung breitbandiger Infrastrukturen im Land Bremen verbessert werden. Weiterhin sollen mögliche 
Bedarfe einer Breitbandförderung durch ein Markterkundungverfahren geprüft und bewertet werden.  
Im Bereich der Digitalsierungsmaßnahmen sollen Kompetenz-, Beratungs- und Förderangebote zur Digitalisie-
rung der Wirtschaft angeboten und insbesondere Digitalisierungsprojekte für und durch die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft gefördert werden. Weiterhin soll der Auf- und Ausbau von WLAN-Infrastrukturen unterstützt werden. 
 
Es ist eine Nachbewilligung in Höhe von 1.005.000 € erforderlich zugunsten einer neu einzurichtenden 
Haushaltsstelle 0995.892 10-3 „Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SWAH)“ im 
Produktplan 93 mit FBZ 700 erforderlich.  Die Deckung erfolgt aus den Einnahmen vom Bund bei der Hst. 
0995/331 10-1. Für die Folgejahre ist die Erteilung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.492.000 € 
zugunsten der neu einzurichtenden Haushaltsstelle 0995.892 10 "Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der 
Digitalen Dividende II (SWAH)" im PPL 93 (PG 93.01.03)  mit Abdeckung in den Jahren 2017 in Höhe von 
1.127.000 € und 2018 in Höhe von 365.000 € aus den Einnahmen vom Bund erforderlich. 
 
 

Die Übersicht zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (WU-Übersicht) ist 
 beigefügt. 
 ist nicht erforderlich.        

Darstellung der Unvorhersehbarkeit / Unabweisbarkeit / Ausführungen zu Art. 131a LV 
Nach der bremischen Landesverfassung hat der Senat die Pflicht, die Wirtschaft zu fördern (Art. 39 und 40 
BremLV). Mit den oben genannten Maßnahmen wird die Stärkung der Wirtschaftskraft Bremens und die 
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen verfolgt.  
Es werden sowohl Mittel für die Förderung von breitbandigen Infrastrukturmaßnahmen als auch zur 
Unterstützung von Maßnahmen zur Digitalisierung der Wirtschaft, die die Wettbewerbsfähigkeit bremischer 
Firmen sichern bzw. steigern, bereitgestellt. 
Eine moderne breitbandige Infrastruktur ist ein wichtiger Standortfaktor für die bremische Wirtschaft, stärkt die 
Basis für innovative und kreative Ideen und fördert eine moderne Informationsgesellschaft.  
Die Maßnahmen sollen daher mit weiteren Schritten für das Thema sensibilisieren, Informationen bereitstellen 
und sie bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, neuer Produkte, intelligenter Anwendungen und bei der 
Optimierung ihrer Geschäftsprozesse unterstützen. 
 
Die Erlöse aus der Digitalen Dividende II sind seitens des Bundes mit einer entsprechenden Zweckbindung zu 
den Themen „Breitband“ und „Digitalisierung“ versehen. Bei der Auswahl der Mittelverwendung wurde diese 
Zweckbindung berücksichtigt. Der Einsatz der Mittel für eine anderweitige Nutzung ist aufgrund dieser 
Zweckbindung nicht möglich.  
 

Zustimmung 
Produktgruppenverantwortlicher  ja  nein, nicht erforderlich 
Produktbereichsverantwortlicher  ja  nein, nicht erforderlich 
Produktplanverantwortlicher  ja  nein, nicht erforderlich 
Ausschüsse:  ja  nein, nicht erforderlich 
Deputationen:  ja  nein, nicht erforderlich 
 
 
 
An die Senatorin für Finanzen 
mit der Bitte um Zustimmung weitergereicht. 
Im Auftrag 
 
 
Empfehlung der Senatorin für Finanzen für den Haushalts- und Finanzausschuss: 

  Zustimmung   Stellungnahme: 
 
      
 
 



 
Technischer Erfassungsbogen

 Finanzdaten 
 Haushaltsstelle  0995/892 10- 
 Haushaltsstelle Vorjahr        

 Kennung konsumtiv/investiv  nicht erforderlich 

 Zweckbestimmung  Wirtschaftliche Zukunftsprojekte 
aus der Digitalen Dividende II 
(SWAH) 

 Berechtigungsgruppe  93.01.03  B900 
  F700 

 Art der Haushaltsstelle 1 - Haushaltsstelle 

 Bewirtschaftungskennzahl  900 

 Übertragbarkeit  ja  nein 

 Funktionenkennzahl      

 Konzernkennung    

 Konzernkennung 2      

 Verpflichtungsgrad nicht erforderlich 

 Drittmittelkennung nicht erforderlich 

SF ISP/SRF/SH/ESF-Kennung       

 Kennung Verrechnungen/Erstattungen nicht erforderlich 

SF Aufgabenfeld      

 Fremdbewirtschaftungszahl  700 

SF Haushaltsvermerk     K          X  

SF außerplanmäßige Hst.     A          N  

SF Änderung im Dispositiv     K          B  

 Produktgruppe  93.01.03 

 Deckungsring-Nummer        

 CO-Kontierung in der SAP-Systemtabelle  Kostenstelle:       

Innenauftrag:       
 

Leistungsdaten  

Stat. Kennzahl:       Bezeichnung:       Stat. Kennzahl:       Bezeichnung:       
Einheit:     Typ: Festwert Einheit:     Typ: Festwert 

Zuordnung zur Kennzahlengruppe   
      

Zuordnung zur Kennzahlengruppe  
      

Reihenfolge der stat. Kennzahl:    Reihenfolge der stat. Kennzahl:    
PBR/PGR:      für PBR/PGR :  

      
Jahresplanung        Jahresplanung        

Verteilungsschlüssel 0 - Manuelle Verteilung Verteilungsschlüssel 0 - Manuelle Verteilung 
Periode Periodenwert  Periode Periodenwert  

01       01       
02       02       
03       03       
04       04       
05       05       
06       06       
07       07       
08       08       



 
09       09       
10       10       
11       11       
12       12       
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Stand: 10.2.15 
Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 
Konzept zur Mittelverwendung aus den Erlösen der Digitalen Dividende II 
 

 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Projekte mit    einzelwirtschaftlichen   

  gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen 
Methode der Berechnung (siehe Anlage) 

 Rentabilitäts/Kostenvergleichsrechnung  Barwertberechnung   Kosten-Nutzen-Analyse 
 Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichen Berechnungstool 

 
Ggf. ergänzende Bewertungen (siehe Anlage) 

 Nutzwertanalyse   ÖPP/PPP Eignungstest  Sensitivitätsanalyse   Sonstige (Erläuterung) 
 
Anfangsjahr der Berechnung :         
Betrachtungszeitraum (Jahre):       Unterstellter Kalkulationszinssatz:       
 
Geprüfte Alternativen (siehe auch beigefügte Berechnung) 
Nr. Benennung der Alternativen Rang 

1     

2     

n     
 
Ergebnis 
      
 
 
 
 
 
 
 
Weitergehende Erläuterungen 
      
 
 
 

 
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 
1.       2.       n.       

 
Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen) 
Nr. Bezeichnung Maßeinheit Zielkennzahl 
1                   
2                   
n                   

 
Baumaßnahmen mit Zuwendungen gem. VV 7 zu § 44 LHO:  die Schwellenwerte werden nicht überschritten / 

 die Schwellenwerte werden überschritten, die frühzeitige Beteiligung der zuständigen technischen bremischen 
Verwaltung gem. RLBau 4.2 ist am       erfolgt.  

 
 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgeführt, weil: 

Ausführliche Begründung 
Die bisher für DVB-T genutzten Frequenzen in den 700 MHZ Bereich wurden im Juni 2015 durch die Bundesnetz-
agentur zusammen mit weiteren Frequenzbändern in den Bereichen 900, 1.500 und 1.800 MHz versteigert. So-
wohl die Frequenzen und deren Nutzung, als auch die Erlöse der Versteigerung, sollen den weiteren Breitband-
ausbau im Rahmen der Breitbandstrategie der Bundesregierung unterstützen.  
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Auf der Jahreskonferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 15. – 17. Oktober 2014 
in Potsdam wurde beschlossen, dass die Einnahmen aus der Vergabe der 700 und 1500 MHz-Frequenzen hälftig 
zwischen Bund und Ländern aufzuteilen und für Zwecke des Breitbandausbaus und der Digitalisierung zu ver-
wenden sind. 
 
Die Erlöse aus der Digitalen Dividende II sind seitens des Bundes somit mit einer entsprechenden Zweckbindung 
für die Bereiche „Breitbandausbau“ und “Digitalisierung“ versehen. Bei der Auswahl der Mittelverwendung wurde 
diese Zweckbindung von den beteiligten Ressorts berücksichtigt. Der Einsatz der Mittel für eine anderweitige al-
ternative Nutzung ist aufgrund dieser Zweckbindung nicht möglich. Die Mittel würden verfallen. Eine Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung erscheint aus diesem Grund nicht sinnvoll. 
 

 


	19_091_L-Vorlage Mittelverwendung Digitale Dividende II_nur Vorlage
	A. Problem
	C. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung
	D. Negative Mittelstandsbetroffenheit
	E. Beschlussvorschlag

	01_Anlage - Konzept zur Mittelverwendung_ Digitale Dividende
	Hintergrund
	I. Bedeutung der Digitalisierung
	II. Initiativen der Bundesregierung
	III. Kompetenzen, Potenziale und abgeleitete Maßnahmen im Land Bremen
	IV. Beteiligung Bremerhavens; Finanzielle Auswirkungen
	Anhang: Tabelle zum finanziellen Mittelrahmen

	02_Anlage - Tabelle zur Mittelverwendung_Digital Dividende
	03_Anlage - M-Antrag 2016_Digitale Dividende
	04_Anlage - Wirtschaftlichkeitsuntersuchung_Digitale Dividende

